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BESCHLUSS 

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 

in seiner 355. Sitzung am 23. Juni 2015 

 

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 

 

mit Wirkung zum 1. Juli 2015 
 

 

 
Änderung der Nr. 6 der Präambel des Abschnitts 3.2.1.2 EBM  

6. Neben den Gebührenordnungspositionen 03062 und 03063 können nur die 

folgenden Leistungen berechnet werden: Leistungen des Abschnitts 32.2 sowie 

die Gebührenordnungspositionen 03322 und 31600. 


